
 

17.05.2021 
 
 

Besuchsregelung, Informationen 
 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Angehörige, 
 
wir dürfen Sie über folgende Neuerungen in der Besuchsregelung ab 19.05.2021 gemäß 
der geltenden Verordnung in Kenntnis setzen: 
 
Besuchsregelung: 

 NEU: Bis auf weiteres dürfen unsere Bewohner/innen nach Voranmeldung pro 
Tag von höchstens drei Besucher/innen besucht werden.  

 Gemäß geltenden Regelungen ist bei Eintritt ins Heim der Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr vorzuweisen. Darunter versteht die 
Verordnung folgende Möglichkeiten: 
- Antigentest zur Eigenanwendung (Erfassung in einem behördlichen 

Datenverarbeitungsssytem; Geltungsdauer: 24 Stunden) 
- „klassischer“ Antigentest (zB in einer Teststraße, Apotheke etc), 

Geltungsdauer 48 Stunden 
- „PCR-Test“, Geltungsdauer 72 Stunden 
- ärztliche Bestätigung oder Absonderungsbescheid bei einer erfolgten 

Erkrankung, Geltungsdauer 6 Monate 
- Impfung mit einem zentral zugelassenen Impfstoff 

 entweder 22 Tage nach der Erstimpfung (Geltungsdauer 3 Monate ab 
Impftermin) oder 

 Vollimmunisierung (Geltungsdauer 9 Monate) oder 

 überstandene Infektion und eine Impfung (Geltungsdauer 9 Monate) 
- neutralisierender Antikörpertest, Geltungsdauer 3 Monate 

 Wenn eine der o. a. Möglichkeiten erfüllt ist, dürfen Sie ins Heim eintreten. 
Weiters ist während der Besuchsdauer dauerhaft eine FFP-2-Maske zu tragen. 

 Sie können Ihre/n Bewohner/in gerne nach Voranmeldung für einen Spaziergang 
abholen, hierfür ist kein Nachweis vonnöten. Spaziergänge sind allerdings nur 
möglich, wenn Sie eine FFP-2-Maske tragen; Spaziergänge gelten nicht als 
Besuchszeit! 

 Unseren Bewohner/innen steht weiterhin bei Bedarf eine freiwillige 
Antigentestung zur Verfügung. 

 
 
 



 

Regelungen für Besuche im Heim: 
 Besuche bitte unbedingt telefonisch unter 05522/41661-2021 von 9 bis 11 Uhr 

und 14 bis 16 Uhr voranmelden. 
 Besuchszeiten: 9 Uhr bis 11 Uhr und 13 Uhr bis 17 Uhr (Ausnahmeregelung 

ausschließlich durch die Pflegedienstleitung). 
 Der Mindestabstand von mindestens zwei  Meter ist unbedingt einzuhalten. 
 Besuche dürfen ausschließlich im Zimmer bzw. im Freien stattfinden. 
 Zutrittskontrolle beim Eingang (Datenerhebung, Temperaturerfassung). 
 Händedesinfektion bei Eintritt ins Haus und beim Verlassen des Hauses. 

 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (05522/41661-0), Sie 
können auch gerne unsere PDL Tanja Riedmann kontaktieren (0664/88253236). Besten 
Dank für Ihr Verständnis. 
 
Herzliche Grüße 
 
PDL Tanja Riedmann e.h.      GF Mag. Erich Gruber e.h. 


